
 

Technische Universität Dresden 
Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften 
 
 

Prüfungsordnung 
für den konsekutiven Master-Studiengang Chemie   

vom XX.XX.2008 (Datum der Ausfertigung) 
(Stand 06.05.2008) 

 
 
Aufgrund von § 24 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Hochschulgesetz - SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 293), zuletzt geändert durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 15. Dezember 2006 (SächsGVBl. S. 515, 521), erlässt die 
Technische Universität Dresden die nachfolgende Prüfungsordnung als Satzung. 
 
 
 
Inhaltsübersicht 
 
Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen  

 
§ 1 Regelstudienzeit  
§ 2 Prüfungsaufbau  
§ 3 Fristen und Termine 
§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 
§ 5 Arten der Prüfungsleistungen  
§ 6 Klausurarbeiten  
§ 7 Projektarbeiten  
§ 8 Mündliche Prüfungsleistungen        
§ 9 Referate 
§ 10 Sonstige Prüfungsleistungen 
§ 11 Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, Bekanntgabe 

der Prüfungsergebnisse   
§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß     
§ 13 Bestehen und Nichtbestehen  
§ 14 Freiversuch  
§ 15 Wiederholung von Modulprüfungen  
§ 16 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen  
§ 17 Prüfungsausschuss  
§ 18 Prüfer und Beisitzer  
§ 19 Zweck der Master- Prüfung     
§ 20 Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Master-Arbeit und Kollo-

quium 
§ 21 Zeugnis und Master-Urkunde  
§ 22 Ungültigkeit der Master-Prüfung     
§ 23 Einsicht in die Prüfungsakten  
 



2 

Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 

 
§ 24 Studiendauer, Studienaufbau und Stundenumfang 
§ 25 Fachliche Voraussetzungen der Master-Prüfung 
§ 26 Gegenstand, Art und Umfang der Master-Prüfung  
§ 27 Bearbeitungszeit der Master-Arbeit und Dauer des Kolloquiums 
§ 28 Master-Grad  
 
Abschnitt 3: Schlussbestimmungen 

 
§ 29 In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 



3 

Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 
Regelstudienzeit 

 
Die Regelstudienzeit für den Master-Studiengang Chemie umfasst neben der Präsenz, das 
Selbststudium und die Master-Prüfung.  
 

§ 2 
Prüfungsaufbau 

 
(1) Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen, sowie der Master-Arbeit und dem Kol-
loquium. Eine Modulprüfung schließt ein Modul ab und besteht in der Regel aus mehreren 
Prüfungsleistungen.  
 
(2) Die Prüfungsleistungen werden studienbegleitend abgenommen.  
 

§ 3 
Fristen und Termine 

 
(1) Die Master-Prüfung soll innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden. Eine Master-
Prüfung, die nicht innerhalb von vier Semestern nach Abschluss der Regelstudienzeit abge-
legt worden ist, gilt als nicht bestanden. Eine nicht bestandene Master-Prüfung kann nur 
innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt sie als end-
gültig nicht bestanden. 
 
(2) Modulprüfungen sollen bis zum Ende des jeweils durch den Studienablaufplan vorgege-
benen Semesters abgelegt werden. 
 
(3) Die Technische Universität Dresden stellt durch die Studienordnung und das Lehrangebot 
sicher, dass Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Master-Arbeit mit dem Kolloquium 
in den festgesetzten Zeiträumen abgelegt werden können. Die Studierenden werden recht-
zeitig sowohl über Art und Zahl der zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen als 
auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, und ebenso über den Aus- und Ab-
gabezeitpunkt der Master-Arbeit sowie über den Termin des Kolloquiums informiert. Den 
Studierenden ist für jede Modulprüfung auch die jeweilige Wiederholungsmöglichkeit be-
kannt zu geben. 
 
(4) In Zeiten des Mutterschutzes und in der Elternzeit beginnt kein Fristlauf und sie werden 
auf laufende Fristen nicht angerechnet. 
 

§ 4 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren 

 
(1) Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer  

1. in den Master-Studiengang Chemie an der Technischen Universität Dresden einge-
schrieben ist und  

2. die fachlichen Voraussetzungen (§ 25) erbracht hat und 
3. eine schriftliche Erklärung zu Absatz 4 Nr. 3 abgegeben hat 

 
(2) Der Studierende hat sich für die Teilnahme an den Prüfungsleistungen der Modulprüfun-
gen in der vom Prüfungsausschuss bekannt gegebenen Fristen in einer durch den Prüfungs-
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ausschuss festgelegten Form einzuschreiben. Die Fristen und die Form für die Einschrei-
bung werden in der Regel zu Beginn der Lehrveranstaltungen des Semesters, spätestens 
jedoch 4 Wochen vor Beginn  der Einschreibung durch Aushang  bzw. durch die ortsüblichen 
Medien der Informationsvermittlung bekannt gegeben.  
 
(3) Die Abmeldung von einer angemeldeten Prüfung kann bis zu einer Woche vor dem Prü-
fungstermin ohne Angaben von Gründen schriftlich im Prüfungsamt durch den Studierenden 
erfolgen.   
 
(4) Die Zulassung erfolgt 

1. zu einer Modulprüfung aufgrund der ersten Anmeldung zu einer Prüfungsleistung 
dieser Modulprüfung 

2. zur Master-Arbeit aufgrund des Antrages auf Ausgabe des Themas oder, im Falle von 
§ 20 Abs. 3 Satz 4, mit der Ausgabe des Themas oder 

3. zum Kolloquium aufgrund der Bewertung der Master-Arbeit mit mindestens „ausrei-
chend“ (4,0). 

 
(5) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen oder die Verfahrensvorschriften nach 
Absatz 2 nicht erfüllt sind oder 

2. die Unterlagen unvollständig sind oder 
3. der Studierende in demselben oder in einem verwandten Studiengang entweder die 

Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsverfah-
ren befindet.. 

 
(6) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe kann öffentlich 
erfolgen. 
 

§ 5 
Arten der Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind durch 

1. Klausurarbeiten (§ 6), 
2. Projektarbeiten (§ 7), 
3. mündliche Prüfungsleistungen (§ 8), 
4. Referate (§ 9) und/oder 
5. sonstige Prüfungsleistungen §(10) 

zu erbringen.  
Schriftliche Prüfungsleistungen nach dem Antwortwahlverfahren (Multiple-Choice) sind aus-
geschlossen. 
 
(2) Studien- und Prüfungsleistungen sind in deutscher Sprache zu erbringen. 
 
(3) Macht der Studierende glaubhaft, wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher 
Behinderung bzw. chronischer Krankheit nicht in der Lage zu sein, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird ihm gestattet, die Prüfungsleis-
tungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen 
in einer anderen Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in 
Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Entsprechendes gilt für Prü-
fungsvorleistungen.  
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(4) Macht der Studierende glaubhaft, wegen der Betreuung eigener Kinder nicht anwesen-
heitspflichtige Prüfungsleistungen gar nicht oder nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt oder 
nicht innerhalb der vorgesehenen Bearbeitungszeit erbringen zu können, soll ihm auf Antrag 
gestattet werden, Prüfungsleistungen in anderer Form bzw. zu einem anderen Zeitpunkt 
bzw. innerhalb einer verlängerter Bearbeitungszeit zu erbringen. Macht er glaubhaft, wegen 
der Betreuung eigener Kinder anwesenheitspflichtige Prüfungsleistungen nicht zum vorge-
sehnen Zeitpunkt, nicht am vorgesehenen Ort oder nur mit kurzen Unterbrechungen erbrin-
gen zu können, soll ihm auf Antrag ermöglicht werden, die Prüfungsleistungen zu einem 
anderen Zeitpunkt bzw. an einem anderen Ort bzw. mit Bearbeitungszeit verlängernden 
Pausen zu erbringen. Satz 1 und 2 gelten entsprechend für Prüfungsvorleistungen. 
 

§ 6 
Klausurarbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Studierende nachweisen, dass er auf der Basis des not-
wendigen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den 
gängigen Methoden des Studienfaches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. Es 
können mehrere Aufgaben bzw. Themen zur Auswahl gestellt werden. 
 
(2) Klausurarbeiten, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 
sind in der Regel, zumindest aber im Falle der letzten Wiederholungsprüfung, von zwei Prü-
fern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertun-
gen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
 
(3) Die Dauer einer Klausurarbeit wird in den Modulbeschreibungen festgelegt und darf 90 
Minuten nicht unterschreiten und 180 Minuten nicht überschreiten.  

 
§ 7 

Projektarbeiten 
 

(1) Durch Projektarbeiten wird die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur Entwick-
lung, Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Studie-
rende die Kompetenz nachweisen, an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie inter-
disziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten zu können. 
 
(2) Für Projektarbeiten gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. 
 
(3) Der zeitliche Umfang der Projektarbeiten wird in den Modulbeschreibungen festgelegt 
und beträgt maximal 4 Wochen. 
 
(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit müssen die Einzelbeiträge 
deutlich erkennbar und bewertbar sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen. 
 

§ 8 
Mündliche Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, 
die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennen und spezielle Fragestellungen in diese 
Zusammenhänge einordnen zu können. Ferner soll festgestellt werden, ob der Studierende 
über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagenwissen verfügt. 
 
(2) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel vor mindestens zwei Prüfern (Kolle-
gialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers (§ 18) als 
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Gruppenprüfung mit bis zu drei Personen oder als Einzelprüfung abgelegt. 
 
(3) Mündliche Prüfungsleistungen haben einen Umfang von 30 bis 45 Minuten. 
 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfungsleistungen sind 
in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Studierenden im Anschluss an die 
mündliche Prüfungsleistung bekannt zu geben. 
 

§ 9 
Referate 

 
(1) Durch Referate soll der Studierende die Kompetenz nachweisen, spezielle Fragestellun-
gen aufbereiten und präsentieren zu können.  
 
(2) Referate werden in der Regel durch den Lehrenden bewertet, der für die Lehrveranstal-
tung, in der das Referat ausgegeben und gehalten wird, zuständig ist. § 6 Abs. 2 Satz 1 und 
2 gilt entsprechend. 
 
(3) § 8 Abs. 4 gilt entsprechend.  
 

§ 10 
Sonstige Prüfungsleistungen 

 
(1) Durch andere kontrollierte, nach gleichen Maßstäben bewertbare und in den Modulbe-
schreibungen inklusive der Anforderungen sowie gegebenenfalls des zeitlichen Umfangs 
konkret benannte Prüfungsleistungen (sonstige Prüfungsleistungen), soll der Studierende 
den Nachweis über das Erreichen der Lernziele erbringen. Sonstige Prüfungsleistungen sind  

1. Seminaraufgaben  
2. Versuchsbetreuung 
 

(2) Für schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gilt § 6 Abs. 2 entsprechend. Für nicht 
schriftliche sonstige Prüfungsleistungen gelten § 8 Abs. 2 und 4 entsprechend. 
 

 
§ 11 

Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung und Gewichtung der Noten, 
Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

 
(1) Die Bewertung für die einzelnen Prüfungsleistungen wird von den jeweiligen Prüfern 
festgesetzt. Dafür sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforde-

rungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen ge-

nügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 
Zur differenzierten Bewertung können einzelne Noten um 0,3 auf Zwischenwerte angehoben 
oder abgesenkt werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.  
 
Prüfungsleistungen werden lediglich mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet 
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(unbenotete Prüfungsleistung), wenn die entsprechende Modulbeschreibung dies aus-
nahmsweise vorsieht. In die weitere Notenberechnung gehen mit „bestanden“ bewertete 
unbenotete Prüfungsleistungen nicht ein; mit „nicht bestanden“ bewertete unbenotete Prü-
fungsleistungen gehen in die weitere Notenberechnung mit der Note 5 ein. 
 
(2) Die Modulnote ergibt sich aus dem gegebenenfalls gemäß der Modulbeschreibung ge-
wichteten Durchschnitt der Noten der Prüfungsleistungen des Moduls. Es wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Run-
dung gestrichen. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt 
bis einschließlich 1,5     =  sehr gut, 
von 1,6 bis einschließlich 2,5   =  gut, 
von 2,6 bis einschließlich 3,5   =  befriedigend, 
von 3,6 bis einschließlich 4,0   =  ausreichend, 
ab 4,1          =  nicht ausreichend. 
 
 
(3) Für die Master-Prüfung wird eine Gesamtnote gebildet. Die Gesamtnote der Master-
Prüfung ergibt sich als Mittelwert aus den mit den Leistungspunkten gewichteten Modulno-
ten der Module der Säulen „Materialrelevante Chemie“ und „Biologisch orientierte Chemie“ 
und der mit 30 Leistungspunkten gewichteten Note der Master-Arbeit.  Die Note der Mas-
ter-Arbeit setzt sich aus der Bewertung der Master-Arbeit (§ 20 Abs. 9), mit doppeltem und 
der Bewertung des Kolloquiums mit einfachem Gewicht zusammen. Für die Bildung der 
zusammengesetzten Noten gilt Absatz 2 Satz 2 und 3 entsprechend. Modulnoten der Säule 
„Allgemeinbildende Module“ gehen nicht in die Berechnung der Masternote ein. 
 
(4) Die Gesamtnote der Master-Prüfung wird nach den jeweils geltenden Bestimmungen 
zusätzlich als relative Note entsprechend der ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. 
 
(5) Die Modalitäten zur Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse sind den Studierenden durch 
fakultätsübliche Veröffentlichung mitzuteilen. 
 

§ 12 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Studie-
rende einen für ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder ohne trif-
tigen Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorge-
gebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. 
 
(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte Grund muss dem Prü-
fungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit 
des Studierenden kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes und in Zweifelsfällen eines 
amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmali-
ge Meldung zu Prüfungen, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Versäumnis 
von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prüfungsarbeiten betroffen 
sind, steht der Krankheit des Studierenden die Krankheit eines von ihm überwiegend allein 
zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund anerkannt, so wird ein neuer Termin anbe-
raumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Über 
die Genehmigung des Rücktritts bzw. die Anerkennung des Versäumnisgrundes entscheidet 
der Prüfungsausschuss. 
 
(3) Versucht der Studierende, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder 
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Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleis-
tung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Entsprechend werden unbenotete Prüfungs-
leistungen mit „nicht bestanden“ bewertet. Ein Studierender, der den ordnungsgemäßen 
Ablauf des Prüfungstermins stört, kann vom jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden von 
der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0)  bzw. mit „nicht bestanden“ bewertet. In 
schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss den Studierenden von der Erbringung 
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Prüfungsvorleistungen, die Master-Arbeit und das Kolloqu-
ium entsprechend. 
 

§ 13 
Bestehen und Nichtbestehen 

 
(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) 
ist. Ist die Modulprüfung bestanden, werden die dem Modul in der Modulbeschreibung zu-
geordneten Leistungspunkte erworben. 
 
(2) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungen nach § 26 Abs. 1 bestan-
den sind, dadurch mit Ausnahme von Anrechnungsdifferenzen mindestens 90 Leistungs-
punkte erreicht  und die Master-Arbeit sowie das Kolloquium mindestens mit „ausreichend“ 
(4,0) bewertet werden.  
 
(3) Hat der Studierende eine Modulprüfung nicht bestanden oder wurde die Master-Arbeit 
oder das Kolloquium schlechter als „ausreichend“ (4,0) bewertet, wird eine Auskunft dar-
über erteilt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sowie in welcher Frist das Betref-
fende wiederholt werden kann. 
 
(4) Hat der Studierende die Master-Prüfung nicht bestanden, wird ihm auf Antrag und gegen 
Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine Be-
scheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsbestandteile und deren Bewertung 
sowie gegebenenfalls die noch fehlenden Prüfungsbestandteile enthält und erkennen lässt, 
dass die Master-Prüfung nicht bestanden ist.  
 

§ 14 
Freiversuch 

 
(1) Modulprüfungen können bei Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen auch vor den in 
dieser Ordnung festgelegten Fristen abgelegt werden. In diesem Fall gilt eine nicht bestan-
dene Modulprüfung als nicht durchgeführt (Freiversuch). Prüfungsleistungen, die mindes-
tens mit „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „bestanden“ bewertet wurden, können in einem 
neuen Prüfungsverfahren angerechnet werden. 
 
(2) Auf Antrag des Studierenden können in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Modulprüfun-
gen oder Prüfungsleistungen, die mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden, zur 
Verbesserung der Note zum nächsten regulären Prüfungstermin einmal wiederholt werden. 
In diesen Fällen zählt die bessere Note. 
 
(3) Über § 3 Abs. 4 hinaus werden auch Zeiten von Unterbrechungen des Studiums wegen 
einer länger andauernden Krankheit des Studierenden oder eines überwiegend von ihm zu 
versorgenden Kindes sowie Studienzeiten im Ausland bei der Anwendung der Freiversuchs-
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regelung nicht angerechnet.  
 

§ 15 
Wiederholung von Modulprüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können innerhalb eines Jahres nach Abschluss des 
ersten Prüfungsversuches einmal wiederholt werden. Nach Ablauf dieser Frist gelten sie als 
endgültig nicht bestanden. 
 
(2) Eine zweite Wiederholungsprüfung kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zum 
nächstmöglichen Prüfungstermin durchgeführt werden. Ein entsprechender Antrag muss mit 
ausführlicher Darlegung der Gründe innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe des Nichtbe-
stehens der ersten Wiederholungsprüfung schriftlich beim Prüfungsausschuss gestellt werden.  
 
(3) Die Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung, die aus mehreren Prüfungs-
leistungen besteht, umfasst nur die nicht mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bzw. mit „be-
standen“ bewerteten Prüfungsleistungen. 
 
(4) Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist abgesehen von dem in § 14 Abs. 
2 geregelten Fall nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Universitäten und gleichgestellten 
Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland sind anzurechnen. 
 

§ 16 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertig-
keitsprüfung angerechnet, wenn sie an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in 
der Bundesrepublik Deutschland in einem gleichen Studiengang erbracht wurden.  
 
(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Studiengängen, die nicht 
unter Absatz 1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist. Stu-
dienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, 
Umfang und in den Anforderungen dem Studium im Master-Studiengang Chemie an der 
Technischen Universität Dresden im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schemati-
scher Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei 
der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz 
und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen 
im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. 
 
(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend; Absatz 2 gilt außerdem auch für Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatli-
chen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fachschulen, Ingenieurschulen 
und Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 
 
(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - soweit die No-
tensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der zusammenge-
setzten Noten einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „be-
standen“ aufgenommen, sie gehen nicht in die weitere Notenberechnung ein. Eine Kenn-
zeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 
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(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Anspruch auf Anrech-
nung. Die Anrechnung von Studienzeiten Studienleistungen und Prüfungsleistungen nach 
Absatz 1 erfolgt von Amts wegen. Der Studierende hat die für die Anrechnung erforderli-
chen Unterlagen vorzulegen. Die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen erfolgt 
durch den Prüfungsausschuss. 

 
§ 17 

Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Durchführung und Organisation der Prüfungen sowie für die durch die Prüfungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird für den Master-Studiengang Chemie ein Prüfungs-
ausschuss gebildet. Dem Prüfungsausschuss gehören vier Hochschullehrer, ein wissen-
schaftlicher Mitarbeiter sowie zwei Studierende an. Mit Ausnahme der studentischen Mit-
glieder beträgt die Amtszeit drei Jahre. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder erstreckt 
sich auf ein Jahr.  
 
(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter sowie die weiteren Mitglieder und deren Stellvertre-
ter werden von der Fachkommission der Fachrichtung Chemie und Lebensmittelchemie 
bestellt, das studentische Mitglied auf Vorschlag des Fachschaftsrates. Der Vorsitzende 
führt im Regelfall die Geschäfte des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prü-
fungs- und Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-
Arbeit sowie über die Verteilung der Modul- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter 
Weise durch die Technische Universität Dresden offen zu legen. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung, der Modulbeschrei-
bungen und des Studienablaufplans. 
 
(4) Belastende Entscheidungen sind dem betreffenden Studierenden schriftlich mitzuteilen, zu 
begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.  Der Prüfungsausschuss ent-
scheidet als Prüfungsbehörde über Widersprüche in angemessener Frist und erlässt die Wider-
spruchsbescheide. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungs-
leistungen und des Kolloquiums beizuwohnen. 
 
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsit-
zenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(7) Auf der Grundlage der Beschlüsse des Prüfungsausschusses organisiert das Prüfungs-
amt die Prüfungen und verwaltet die Prüfungsakten. 
 

§ 18 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Zu Prüfern werden Hochschullehrer und andere nach Landesrecht prüfungsberechtigte 
Personen bestellt, die, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem 
Fachgebiet, auf das sich die Prüfungsleistung oder die Master-Arbeit mit dem Kolloquium 
bezieht, eine eigenverantwortliche, selbstständige Lehrtätigkeit an einer Hochschule ausge-
übt haben. Zum Beisitzer wird nur bestellt, wer die entsprechende Master-Prüfung oder 
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mindestens eine vergleichbare Prüfung erfolgreich abgelegt hat. 
 
(2) Als Prüfer der Master-Arbeit können auch in der Praxis oder Ausbildung erfahrene Perso-
nen bestellt werden, sofern diese selbst die durch Prüfung festzustellende oder eine min-
destens gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 
(3) Die Namen der Prüfer sollen dem Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 17 Abs. 8 entsprechend. 
 

§ 19 
Zweck der Master-Prüfung  

 
Das Bestehen der Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Studien-
ganges. Dadurch wird festgestellt, dass die Studierenden vertiefte Kenntnisse der Chemie 
erworben haben, die Zusammenhänge ihres Faches überblicken und die Fähigkeit besitzen, 
wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse zu erarbeiten, anzuwenden und dadurch 
auch bei wissenschaftlicher Teamarbeit eigenständige Beiträge leisten können. 
 

§ 20 
Zweck, Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederholung der Master-Arbeit 

und Kolloquium 
 

(1) Die Master-Arbeit soll zeigen, dass der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer vor-
gegebenen Frist Probleme des Studienfaches selbständig nach wissenschaftlichen Metho-
den zu bearbeiten. 
 
(2) Die Master-Arbeit kann von einem an der Ausbildung im Master-Studiengang Chemie 
beteiligten Hochschullehrer der Fachrichtung Chemie und Lebensmittelchemie betreut wer-
den. Soll die Master-Arbeit außerhalb der Technischen Universität Dresden angefertigt wer-
den, bedarf es der Zustimmung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. 
 
(3) Die Ausgabe des Themas der Master-Arbeit erfolgt über den Prüfungsausschuss. Thema 
und Ausgabezeitpunkt sind aktenkundig zu machen. Auf Antrag des Studierenden wird vom 
Prüfungsausschuss die rechtzeitige Ausgabe des Themas der Master-Arbeit veranlasst. Das 
Thema wird spätestens zu Beginn des auf den Abschluss der letzten Modulprüfung folgen-
den Semesters ausgegeben.   
 
(4) Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb von zwei Monaten nach Ausgabe zurück-
gegeben werden. Eine Rückgabe des Themas ist bei einer Wiederholung der Master-Arbeit 
jedoch nur zulässig, wenn der Studierende bei der Anfertigung seiner ersten Arbeit von die-
ser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 
 
(5) Die Master-Arbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden, wenn der als 
Master-Arbeit des Studierenden zu bewertende Einzelbeitrag auf Grund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung 
ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Ab-
satz 1 erfüllt. 
 
(6) Die Master-Arbeit ist in deutscher Sprache in 3 maschine geschriebenen und gebunde-
nen Exemplaren fristgemäß beim Prüfungsamt einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist akten-
kundig zu machen. Auf Antrag an den Prüfungsausschuss kann die Arbeit auch in englischer 
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Sprache abgefasst werden. Bei der Abgabe hat der Studierende schriftlich zu erklären, ob er 
seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - 
selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
hat. 
 
(7) Die Master-Arbeit ist von zwei Prüfern selbstständig entsprechend § 11 Abs. 1 Satz 1 bis 
3 zu benoten. Darunter soll der Betreuer der Master-Arbeit sein. Die Bewertungen sind 
schriftlich zu begründen. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. 
 
(8) Die Bewertung der Master-Arbeit ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Noten der 
Prüfer. Weichen im Falle der Annahme der Arbeit die Bewertungen der Prüfer um mehr als 
zwei Notenstufen voneinander ab, so ist der Durchschnitt maßgebend, sofern beide Prüfer 
damit einverstanden sind. Ist das nicht der Fall, so holt der Prüfungsausschuss ein weiteres 
Gutachten ein; dabei wird die Bewertung der Arbeit aus dem Durchschnitt der drei Gutach-
ten gebildet. § 11 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
(9) Hat ein Prüfer die Master-Arbeit mindestens mit „ausreichend“ (4,0), der andere mit 
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, so holt der Prüfungsausschuss ein weiteres Gutachten 
ein. Dieses entscheidet über die Annahme oder Ablehnung der Arbeit. Gilt die Arbeit als an-
genommen, so wird die Bewertung der Arbeit aus dem Durchschnitt der für die Annahme 
votierenden Gutachten gebildet. § 11 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
(10) Die Master-Arbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, 
innerhalb eines Jahres einmal wiederholt werden. 
 
(11) Der Studierende muss seine Master-Arbeit in einem öffentlichen Kolloquium vor einer 
Kommission (bestehend aus dem Betreuer der Arbeit, dem 2. Prüfer und dem Vorsitzenden) 
erläutern. Die Kommission ist vom Betreuer vorzuschlagen und durch den Prüfungsaus-
schuss zu bestätigen. Weitere Prüfer können beigezogen werden. Absatz 09 sowie § 8 Abs. 
4 und § 11 Abs. 1 gelten entsprechend. 
 
  
 

§ 21 
Zeugnis und Master-Urkunde 

 
(1) Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Studierende unverzüglich, möglichst in-
nerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis. In das Zeugnis der Master-Prüfung sind die Modul-
bewertungen gemäß § 26 Abs. 1, das Thema der Master-Arbeit, deren Note und Betreuer 
sowie die Gesamtnote aufzunehmen. Auf Antrag des Studierenden können die Ergebnisse 
zusätzlicher Modulprüfungen angegeben werden. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, 
an dem der letzte Prüfungsbestandteil gemäß § 13 Abs. 2 erbracht worden ist und wird vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen 
Universität Dresden versehen. Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsleistungen werden 
auf einer Beilage zum Zeugnis ausgewiesen. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis der Master-Prüfung erhält der Studierende die Master-
Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verleihung des Master-Grades be-
urkundet. Die Master-Urkunde wird vom Rektor und vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Technischen Universität Dresden versehen. 
Zusätzlich werden dem Studierenden Übersetzungen der Urkunde und des Zeugnisses in 
englischer Sprache ausgehändigt. 
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(3) Die Technische Universität Dresden stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend 
dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO aus. Als 
Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen Kulturminis-
terkonferenz (KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) abgestimmte Text in der jeweils 
geltenden Fassung zu verwenden.  
 

§ 22 
Ungültigkeit der Master-Prüfung 

 
(1) Hat der Studierende bei einer Modulprüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann die Bewertung der Modulprüfung entspre-
chend § 12 Abs. 3 abgeändert werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung für „nicht 
ausreichend“ (5,0) und die Master-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entspre-
chendes gilt für die Master-Arbeit sowie das Kolloquium. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Prüfungsleistung nicht erfüllt, ohne 
dass der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfungs-
leistung geheilt. Hat der Studierende vorsätzlich zu Unrecht das Ablegen einer Prüfungsleis-
tung erwirkt, so kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Master-
Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Master-Arbeit 
sowie das Kolloquium. 
 
(3) Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Zeugnis einschließlich der Übersetzungen ist einzuziehen und gegebenen-
falls neue zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis sind auch die Master-Urkunde und das 
Diploma Supplement einzuziehen, wenn die Master-Prüfung aufgrund einer Täuschung für 
„nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2, Satz 2 ist 
nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen. 
 

§ 23 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Studierenden auf 
Antrag in angemessener Frist Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf 
bezogenen Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
 



14 

Abschnitt 2: Fachspezifische Bestimmungen 
 
 

§ 24  
Studiendauer, Studienaufbau und Stundenumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit nach § 1 beträgt vier Semester. 
 
(2) Das Studium ist modular aufgebaut und schließt mit der Master-Arbeit und dem Kolloqu-
ium ab. Die Module konzentrieren sich auf die ersten drei Fachsemester. Das vierte Fach-
semester steht für die Anfertigung  der Master-Arbeit zur Verfügung.   
 
(3) Durch den erfolgreichen Abschluss des Studiums werden 120 Leistungspunkte erwor-
ben. Das Studium umfasst Lehrveranstaltungen im Umfang von höchstens 91 Semesterwo-
chenstunden (SWS). 
 

§ 25 
Fachliche Voraussetzungen der Master-Prüfung 

 
Für die Modulprüfungen sind gegebenenfalls Studienleistungen als Prüfungsvorleistungen 
zu erbringen, deren Anzahl, Art, Gegenstand und Ausgestaltung in den Modulbeschreibun-
gen definiert sind. Vor dem Kolloquium muss die Master-Arbeit mindestens mit „ausrei-
chend“ (4,0) bewertet worden sein. 
 

§ 26 
Gegenstand, Art und Umfang der Master-Prüfung 

 
(1) Die Master-Prüfung umfasst die Modulprüfung des Pflichtmoduls Forschungspraktikum, 
alle Modulprüfungen der gewählten Module des Wahlpflichtbereiches aus den Modulsäulen 
„Materialrelevante Chemie“ und „Biologisch orientierte Chemie“ sowie die Master-Arbeit 
und das Kolloquium. 
 
(2) Module des Wahlpflichtbereiches sind 

1. in der Modulsäule „Materialrelevante Chemie“ die in der Anlage 1 aufgeführten Mo-
dule, aus denen im Umfang von mindestens 25 Leistungspunkten zu wählen ist und  

2. in der Modulsäule „Biologisch orientierte Chemie“, die in der Anlage 2 aufgeführten 
Module, aus denen im Umfang von mindestens 25 Leistungspunkten zu wählen ist 
sowie 

3. die in den Querschnittsmodulen („MA-CH-MRBO xx“) erreichten Leistungspunkte 
werden zu gleichen Teilen in den Modulsäulen MRC und BOC angerechnet. 

4. in der Modulsäule „Allgemeinbildende Module“, die in der Anlage 3 aufgeführten 
Module, aus denen im Umfang von mindestens 10 bis maximal 20 Leistungspunkten 
zu wählen ist. Anlage 3 kann auf Vorschlag der Studienkommission durch den Fakul-
tätsrat geändert werden; die jeweils aktuelle Version ist zu Semesterbeginn fakul-
tätsüblich bekannt zu machen. 

 
(3) Die den Modulen zugeordneten erforderlichen Prüfungsleistungen, deren Art und Aus-
gestaltung werden in den Modulbeschreibungen festgelegt. Gegenstand der Prüfungsleis-
tungen ist, soweit in den Modulbeschreibungen nicht anders geregelt, Inhalte und zu erwer-
bende Kompetenzen des Moduls. 
 
(4) Der Student kann sich in weiteren als in Absatz 1 vorgesehenen Modulen einer Prüfung 
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unterziehen (Zusatzmodule). Diese Module können fakultativ aus dem gesamten Modulan-
gebot der Technischen Universität Dresden oder einer kooperierenden Hochschule erbracht 
werden. Sie gehen nicht in die Berechnung des studentischen Arbeitsaufwandes ein. Sie 
bleiben bei der Berechnung der Gesamtnote unberücksichtigt, können aber auf Antrag zu-
sätzlich ins Zeugnis aufgenommen werden. 
 

§ 27 
Bearbeitungszeit der Master-Arbeit und Dauer des Kolloquiums 

 
(1) Die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit beträgt 6 Monate. Thema, Aufgabenstellung und 
Umfang der Master-Arbeit sind vom Betreuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Einrei-
chung der Master-Arbeit eingehalten werden kann. Im Einzelfall kann der Prüfungsaus-
schuss die Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag ausnahmsweise um höchstens 3 Mo-
nate verlängern, die Anzahl der Leistungspunkte bleibt hiervon unberührt. 
 
(2) Das Kolloquium hat einen Umfang von 60 Minuten.  
 
(3) Für die Master-Arbeit werden 29 Leistungspunkte und für das Kolloquium ein Leistungs-
punkt vergeben.   
 
 

§ 28 
Master-Grad 

 
Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der Hochschulgrad „Master of Science“ (abgekürzt: 
M.Sc.) verliehen. 
 
 
 
Abschnitt 3: Schlussbestimmung 
 

§ 29 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

 
Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom #Datum# in Kraft und wird in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Dresden veröffentlicht. 
 
 
Ausgefertigt auf Grund des Senatsbeschlusses der Technischen Universität Dresden vom 
#Datum# und der Genehmigung des Rektoratskollegiums vom #Datum#,  
 
Dresden, den #Ausfertigungsdatum# 
 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Dresden 
 
Prof. Hermann Kokenge 
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Anlage 1 

Die Modulsäule „Materialrelevante Chemie“ (MRC) umfasst die Module 

Modulnummer Modulname SWS 
V/S/P 

Verantwortlicher 
Dozent 

LP 

MA-CH-MRC 01 Polymermaterialien 6/0/3 Prof. Arndt 10 

MA-CH-MRC 02  Strukturpolymere 3/0/2 Prof. Arndt 5 

MA-CH-MRC 03 Funktionelle Polymere 3/0/2 Prof. Arndt 5 

MA-CH-MRC 04 Physikalische Chemie moder-
ner Materialien 

6/1/2 Prof. Eychmüller 10 

MA-CH-MRC 05 Elektrochemie 4/0/0 PD Bund 5 

MA-CH-MRC 06 Anorganische Materialien 2/1/2 Prof. Kaskel 5 

MA-CH-MRC 07 Festkörperchemie 4/1/0 Prof. Ruck 5 

MA-CH-MRC 08 Supramolekulare Chemie 2/1/2 Prof. Gloe 5 

MA-CH-MRC 09 Vertiefte Anorganische Che-
mie 

0/2/10 Prof. Kaskel 10 

MA-CH-MRC 10 Katalyse und Verfahrensent-
wicklung 

5/0/0 Prof. Reschetilowski 5 

MA-CH-MRC 11 Katalyse und Reaktionstechnik 4/0/0 Prof. Reschetilowski 5 

MA-CH-MRC 12 Methoden der Prozessmodel-
lierung mit Praktikum 

2/0/10 Prof. Reschetilowski 10 

MA-CH-MRC 13 Vertieftes technisch-
chemisches Praktikum 

0/1/8 Prof. Reschetilowski 5 

MA-CH-MBC* 01 Methoden der Theoretischen 
Chemie 

2/1/2 Prof. Seifert 5 

MA-CH-MRB* 02 Methoden der Computersimu-
lation 

2/1/2 Prof. Seifert 5 

MA-CH-MBC* 03 Kristallstrukturbestimmung 2/1/2 Prof. Ruck 5 

MA-CH-MBC* 04 Biophysikalische Chemie A 3/1/2 Prof. Arndt 5 

MA-CH-MBC* 05 Biophysikalische Chemie B 3/1/2 Prof. Wolff 5 

MA-CH-MBC* 06 Licht und Materie 3/1/2 Prof. Wolff 5 

MA-CH-MBC* 07 Chemometrie 4/2/0 Prof. Simat  5 

MA-CH-MBC* 08 Moderne Methoden der Analy-
tik 

4/2/4 Prof. Brunner 10 
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Anlage 2 

Die Modulsäule „Biologisch orientierte Chemie“ (BOC) umfasst die Module 

Modulnummer Modulname SWS 
V/S/P 

Verantwortlicher 
Dozent 

LP 

MA-CH-BOC 01 Einführung in die Naturstoffchemie  4/0/0 Prof. Knölker  5 

MA-CH-BOC 02 Metallorganische Synthese bioaktiver 
Moleküle 

 2/2/10 Prof. Knölker  10 

MA-CH-BOC 03 Metallorganische Chemie  2/0/4 Prof. Straßner 5 

MA-CH-BOC 04 Anwendung der Quantenchemie 2/0/4 Prof. Straßner 5 

MA-CH-BOC 05 Syntheseplanung in der Organischen 
Chemie 

2/2/8 Prof. Metz 10 

MA-CH-BOC 07 Umwelt- und Radiochemie 4/1/2 Prof. Bernhard 5 

MA-CH-BOC 08 Holz- und Pflanzenchemie 3/0/4 Prof. Fischer 5 

MA-CH-BOC 09 Proteinreinigung und Enzymkinetik 4/0/0 Prof. van Pèe 5 

MA-CH-BOC 10 Biokatalyse und Sekundärstoff-
wechselbiosynthese 

4/0/0 Prof. van Pèe 5 

MA-CH-BOC 11 Gentechnik 4/0/0 Dr. Schwenzer  5 

MA-CH-BOC 12 Praktikum Biochemie II (Stoffwechsel) 0/0/6 Prof. van Pèe 5 

MA-CH-BOC 13 Spezialpraktikum und Forschungs-
seminar 

0/1/6 Prof. van Pèe 5 

MA-CH-BOC 14 Radiopharmazie   4/0/0 Prof. Steinbach  5 

MA-CH-BOC 15 Bioanorganische Chemie und Patho-
biochemie 

4/0/0 PD Dr. Pietzsch 5 

MA-CH-BOC 16 Grundlagen der Hydrochemie 4/0/0 Prof. Worch 5 

MA-CH-BOC 17 Wasseranalytik 2/0/4 Prof. Worch 5 

MA-CH-BOC 18 Chemische Wassertechnologie Was-
seraufbereitung 

2/0/10 Prof. Worch 10 

MA-CH-BOC 19 Chemie der Lebensmittel 4/0/0 Prof. Henle 5 

MA-CH-MBC* 01 Methoden der Theoretischen Chemie 2/1/2 Prof. Seifert 5 

MA-CH-MBC* 02 Methoden der Computersimulation 2/1/2 Prof. Seifert 5 

MA-CH-MBC* 03 Kristallstrukturbestimmung 2/1/2 Prof. Ruck 5 

MA-CH-MBC* 04 Biophysikalische Chemie A 3/1/2 Prof. Arndt 5 

MA-CH-MBC* 05 Biophysikalische Chemie B 3/1/2 Prof. Wolff 5 

MA-CH-MBC* 06 Licht und Materie 3/1/2 Prof. Wolff 5 

MA-CH-MBC* 07 Chemometrie 4/2/0 Prof. Simat  5 

MA-CH-MBC* 08 Moderne Methoden der Analytik 4/2/4 Prof. Brunner 10 
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Anlage 3 

Modulsäule „Allgemeinbildende Module“ (ABM) 

 
Die aus der Modulsäule „Allgemeinbildende Module“ zu absolvierenden Module können von 
den Studierenden aus dem Modulangebot anderer Studiengänge der Technischen Universi-
tät Dresden gewählt werden. Über die Anrechenbarkeit entscheidet der Prüfungsausschuss 
für den Studiengang Chemie an der Technischen Universität Dresden. Es können auch Leis-
tungen ohne Note zur Anerkennung durch den zuständigen Prüfungsausschuss eingereicht 
werden. Die aus der Modulsäule „ABM“ erbrachten Leistungen werden mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ gewertet. Zur Ergänzung der im Rahmen der Fachausbildung (Mo-
dulsäulen MRC bzw. BOC) integrativ vermittelten Schlüsselqualifikationen wird den Studie-
renden nahe gelegt, etwa die Hälfte der aus der Modulsäule „ABM“ ausgewählten Leis-
tungspunkte über Lehrveranstaltungen zu erwerben, die zu einer komplementären Erweite-
rung der individuellen Schlüsselqualifikationen beitragen. Dies betrifft vor allem die fremd-
sprachliche Kompetenz (insbesondere kommunikative Fähigkeiten in der Fachsprache Eng-
lisch), betriebswirtschaftliche Kompetenz, Medienkompetenz, Sozialkompetenz sowie die 
Querschnittskompetenz („Soft Skills“).  
  

Die aktuelle Version der Modulsäule 3 wird vor Semesterbeginn fakultätsüblich bekannt ge-
geben.  
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